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Verfassungstexte

Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815

Art. 13 In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden.

Schlußakte der Wiener Ministerialkonferenzen vom 15. Mai 1820

Art. LVII Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden.

Art. LVIII Die im Bunde vereinten souverainen Fürsten dürfen durch keine landständische Verfassung in der Erfüllung ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen gehindert oder beschränkt werden.

Die „60 Artikel“ des Deutschen Bundes vom 12. Juni 1834

Art. 20 Das Recht der Steuerbewilligung ist nicht gleichbedeutend mit dem Rechte das Staatsausgabenbudget zu regeln. Die Regierungen werden diesen Unterschied bei den Verhandlungen über das Budget genau im Auge behalten und die durch die einzelnen Landesverfassungen gezogenen Grenzen mit gehöriger Sorgfalt für die erforderlichen Dispositions- und Reserve-Fonds strenge beobachten lassen.

Aus diesem Unterschiede folgt: daß den Ständen das Recht, einzelne innerhalb des Betrages der im Allgemeinen bestimmten Etatssummen vorkommende Ausgabeposten festzusetzen oder zu streichen, nicht zusteht, insofern ihre Zustimmung dazu nicht ausdrücklich durch Verfassungen oder Gesetze vorbehalten ist.

Verfassungsurkunde für das Königreich Bayern vom 26. Mai 1818

Titel III Von dem Staatsgute
§ 1
Der ganze Umfang des Königreichs Baiern bildet eine einzige untheilbare unveräußerliche Gesammt-Masse aus sämmtlichen Bestandtheilen an Landen, Leuten, Herrschaften, Gütern, Regalien und Renten mit allem Zugehör.

§ 2
Zu dem unveräußerlichen Staatsgute, welches im Falle einer Sonderung des Staats-Vermögens von der Privat-Verlassenschaft in das Inventar der letzteren nicht verbracht werden darf, gehören:

1. Alle Archive und Registraturen; 

2. Alle öffentlichen Anstalten und Gebäude mit ihrem Zugehör;

3. Alles Geschütz, Munition, alle Militaire-Magazine und was zur Landeswehr nötig ist; 

4. Alle Einrichtungen der Hof-Capellen und Hof-Aemter mit allen Mobilien, welche der Aufsicht der Hof-Stäbe und Hof-Intendanzen anvertraut und zum Bedarf oder zum Glanze des Hofes bestimmt sind; 

5. Alles, was zur Einrichtung oder zur Zierde der Residenzen und Lustschlössr dienet;

6. Der Hausschatz und was von dem Erblasser mit demselben bereits vereiniget worden ist; 

7. Alle Sammlungen für Künste und Wissenschaften, als: Bibliotheken, physicalische, Naturalien- und Münz-Cabinette, Antiquitäten, Statuen, Sternwarten mit ihren Instrumenten, Gemählde- und Kupferstich-Sammlungen und sonstige Gegenstände, die zum öffentlichen Gebrauche oder zur Beförderung der Künste und Wissenschaften bestimmt sind; 

8. Alle vorhandenen Vorräthe an baarem Gelde und Capitalien in den Staats-Kassen oder an Naturalien bey den Aemtern, samt allen Ausständen an Staatsgefällen; 

9. Alles, was aus Mitteln des Staats erworben wurde.

Titel VII. Von dem Wirkungskreise der Stände-Versammlung

§ 1
Die beyden Kammern können nur über jene Gegenstände in Berathung treten, die in ihren Wirkungskreis gehören, welcher in den §§ 2 bis 19 näher bezeichnet ist.

§ 2
Ohne den Beyrath und die Zustimmung der Stände des Königreichs kann kein allgemeines neues Gesetz, welches die Freyheit der Person oder das Eigenthum des Staats-Angehöri​gen betrifft, erlassen, noch ein schon bestehendes abgeändert, authentisch erläutert oder aufgehoben werden.

§ 3
Der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller directen Steuern, so wie zur Erhebung neuer indirecten Auflagen, oder zu der Erhöhung oder Veränderung der bestehenden.

§ 4
Den Ständen wird daher nach ihrer Eröffnung die genaue Uebersicht des Staatsbedürfnisses, so wie der gesammten Staats-Einnahmen (Budget) vorgelegt werden, welche dieselbe durch einen Ausschuß prüfen und sodann über die zu erhebenden Steuern in Berathung treten.

§ 5 
Die zur Deckung der ordentlichen beständigen und bestimmt vorherzusehenden Staats-Ausgaben mit Einschluß des nothwendigen Reserve-Fonds erforderlichen directen Steuern werden jedesmal auf sechs Jahre bewilligt.

Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden vom 22. August 1818

§ 53
 Ohne Zustimmung der Stände kann keine Auflage ausgeschrieben und erhoben werden. 

§ 54 Das Auflagengesetz wird in der Regel für zwey Jahre gegeben. ...

§ 55
 Mit dem Entwurf des Auflagengesetzes wird das Staatsbudget und eine detaillierte Übersicht über die Verwendung der verwilligten Gelder von den früheren Etatsjahren übergeben. 

§ 59
 Ohngeachtet die Domainen nach allgemein anerkannten Grundsätzen des Staats- und Fürstenrechts unstreitiges Patrimionialeigenthum des Regenten und seiner Familie sind, und Wir sie auch in dieser Eigenschaft vermöge obhabender Pflichten als Haupt der Familie, hiermit ausdrücklich bestätigen, so wollen wir dennoch den Ertrag derselben, außer der darauf radicierten Civilliste und außer andern darauf haftenden Lasten, so lang als Wir Uns nicht durch Herstellung der Finanzen in dem Stand befinden werden, Unsre Unterthanen nach Unserm innigsten Wunsche zu erleichtern, der Bestreitung der Staatslasten ferner belassen.

Die Civilliste kann, ohne Zustimmung der Stände nicht erhöhet, und ohne Bewilligung des Großherzogs niemals gemindert werden.

Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen vom 4. September 1831

§ 16
 Das Staatsgut besteht, als eine einzige untheilbare Gesammtmasse, aus dem, was die Krone an Territorien, Aemtern, Kammergütern, Domainen, den dazu gehörenden Fluren, Gebäuden und Inventarien, Grundstücken, Forsten und Mühlen, Berg- und Hüttenwerken, Kuxen, Regalien, Amtskapitalien, Einkünften, nutzbaren Rechten, öffentlichen Anstalten, Beständen, Außenständen und Vorräthen jeder Art und sonst besitzt und erwirbt, und es geht dasselbe in seinem ganzen Umfange auf den jedesmaligen Thronfolger über. Neben demselben besteht das Fideicommiß des Königlichen Hauses. Von beiden ist das Privatvermögen des Königs und der Königlichen Familie zu scheiden.

§  17 Das Staatsgut wird durch eine den Grundsätzen der Verfassung gemäß constituierte Finanzbehörde verwaltet und lediglich zu Zwecken des Staates benutzt. Sein Ertrag bleibt den Staatscassen überlassen.

§ 100 Nach pflichtgemäßer genauen Prüfung der gedachten Berechnungen, Uibersichten und Unterlagen, haben die Stände über den darnach aufzubringenden Bedarf ihre Erklärung an den König gelangen zu lassen. Insofern sie hierbei auf Verminderung der verlangten Summen antragen, muß dieses unter bestimmter und ausführlicher Nachweisung der Gründe dazu, sowie der Gegenstände, bei welchen und der Art und Weise, wie ohne Hintansetzung des Staatszwecks Ersparnisse gemacht werden können, geschehen.

§ 103 Die von den Ständen nach § 100 an die Regierung gelangenden Anträge und Gründe, auf welchen sie beruhen, werden auf das reiflichste erwogen, auch soweit es nur immer mit dem Staatswohle vereinbar ist, jederzeit berücksichtigt werden.

In dem Falle, aber, daß sie als unannehmbar befunden würden, die Stände hingegen, auf deshalb ihnen geschehene Eröffnung und anderweitige Berathung, die Bewilligung in dem verlangten Maße wiederholt ablehnen wollten, läßt der König die Auflagen für den Staatsbedarf, ..., durch die oberste Staatsbehörde, mittels einer in die Gesetzsammlung aufzunehmenden Verordnung, noch auf ein Jahr ausschreiben und forterheben.

...

Die Bewilligung wird übrigens nur dann als abgelehnt betrachtet, wenn in einer der beiden Kammern mindestens zwei Drittheile der anwesenden für die Ablehnung gestimmt haben

Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31. Januar 1850

Art. 99 Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushalts-Etat gebracht werden. 

Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt.

Waldeckscher Landevertrag vom 19. April 1816

§ 25
 (Die Rechte der Landstände) sollen insonderheit ferner fundiert sein:

...

b) in dem Recht, die Landeskassen, nach wie vor, zu verwalten und es dürfen die Steuern nur zu dem durch Uns und die Landstände bestimmten Zwecken verwendet werden, weshalb die Verwalter der Kassen in Landespflichten stehen.

§ 34 Der Wirkungskreis der landschaftlichen Kammer ... soll darin bestehen:

1.
den statum exigentiae publicae für jedes Jahr zu entwerfen, und nachdem solcher den Ständen zur Prüfung vorgelegt und von ihnen genehmigt ist, Uns zur gleichmäßigen Genehmigung vorzulegen.

Grundgesetz über die landständische Verfassung des 
Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach vom 5. Mai 1816

§ 5 Es stehen den Landständen zur Ausübung durch ihre Vertreter (§ 4) folgende Rechte zu:

1) Das Recht, gemeinsam mit dem Landesfürsten und den, von diesem beauftragten Behörden, die Staatsbedürfnisse, so weit dieselben aus landschaftlichen Kassen und aus dem Vermögen der Staatbürger zu bestreiten sind, zu prüfen und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben festzusetzen (Bestimmung der Etats).

2) Das Recht über jede Besteuerung und andere Belastung der Staatsbürger, so wie über jede allgemeine Anordnung, welche darauf Einfluß haben möchte, ehe sie zur Ausführung kommt, gehört zu werden, dergestalt, daß ohne dieses Gehör und ihre, der Landstände ausdrückliche Verwilligung, weder Steuern oder andere Abgaben und Leistungen im Lande ausgeschrieben und erhoben, noch Anleihen auf die landschaftlichen Kassen oder das Vermögen der Staatsbürger gemacht, noch sonst Finanzmaaßregeln ergriffen werden dürfen, welche das Landeseigenthum, oder das Eigenthum der Staatsbürger in Anspruch nehmen, oder die Gefährdung des landständischen Interesses nach sich ziehen könnten.

Landschaftliche Verfassung des 
Herzogtums Sachsen-Hildburghausen vom 10. März 1818

§ 2 Der Landschaft stehen ... folgende Rechte zu:

c) das Recht, die Etats der Staatsbedürfnisse mit dem Regenten, oder der dazu beauftragten Behörde gemeinschaftlich festzusetzen.

...

f) das Recht, bei den Verfügungen über die Domänen in der Art zu concurriren, daß bei Dispositionen über die Substanz, neben dem agnatischen Consens, auch die Zustimmung der Landschaft erfordert werden soll.

Verfassung des Herzogthums Coburg-Saalfeld vom 8. August 1821

§ 68 In Ansehung des Finanzwesens steht den Ständen die Steuerverwilligung und bei der Verwaltung der Landeskasse unter der Aussicht des Regenten folgende Concurrenz zu:

1) wird der Etat der Landeskasse mit Zustimmung der Stände hergestellt;

2) sind die Stände berechtigt, zu verlangen und darüber zu wachen, daß der immer von einem Landtag zum anderen geltende, für diese Finanzperiode vom Landesherrn als Gesetz ausgesprochene Etat pünctlich beobachtet werde, und für diese pünctliche Beobachtung sind die obersten Landesadministrationsbehörden verantwortlich;

3) haben die Stände zu allen über die Etats gehenden und außerordentlichen Ausgaben ihre besondere Zustimmung zu ertheilen;

...

7) zur Besetzung der Landeskassiererstelle dem Landesherrn geeignete Personen zur Auswahl und Ernennung vorzuschlagen.

§ 70 Zur Landeskasse sollen nicht nur die, mit Bewilligung der Stände fortbestehenden, directen und indirecten Steuern, so wie alle noch künftig von den Ständen zur Deckung der Landesbedürfnisse verwilligt werdende Abgaben, sondern auch das Einkommen aus den Regalien und alle aus Uebung der landesherrlichen Gewalt entspringende Gefälle, nicht minder der gesammte Ertrag der Chaussee- und Wegegelder aller Art, so wie alle zum Behuf des Militairs und in Beziehung auf solches von den Unterthanen erfolgende Leistungen, und die von den Hintersassen zu zahlenden Schutzgelder fließen. Ueber diese der Landeskasse zu üeberweisenden Fonds, so wie über die Errichtung einer Schuldentilgungskasse, wird eine besondere Bestimmung durch Etats getroffen werden, welche nach erfolgter Uebereinkunft als ein integrierender Theil der Verfassung anzusehen ist.

§ 71 Dagegen soll die Landeskasse die sämmtlichen Kosten der Staatsverwaltung, die Unterhaltung der dem Staatsdienst gewidmeten öffentlichen Gebäude, des Militairs, den Aufwand der Landesbehörden, Kirchen und Schulen, für Chausseen und Wege und überhaupt für alles, was zur Erhaltung und Förderung des gemeinen Wesens durch allgemeine Landesanstalten erforderlich ist, bestreiten.

Die Ueberschüsse sind, nach Bestreitung der Zinsen zunächst zu dem Schuldentilgungsfonds, so wie auch zur Erhöhung des Fonds der Dienstpensionen zu verwenden, und in wiefern die zunächst auf die Domäinen radizierten Bedürfnisse des herzoglichen Hauses und Hofs nicht aus den Domanialeinkünften so vollständig, als die Würde des Landesherrn erfordert, bestritten werden können, treten Zuschüsse zu den Kosten des Hofstaats aus der Landeskasse zur Hauptdomainenkasse ein.

§ 76 Die Domanialrevenüen sollen für die Erhaltung des Regentenhauses, für die Administrationskosten, und für den übrigen Bedarf verwendet werden.

Zur Sicherheit und Erhaltung des dem regierenden herzoglichen Hause eigenthümlich zuständigen Domanialvermögens, will der Landesherr die Stände zur Berathung, in Ansehung einer nützlichen oder schädlichen Verwendung dieses Vermögens, zugezogen und die Stände als Garants von dem Domanialvermögen angesehen wissen; die Stände sind daher gehalten, in solcher Eigenschaft der Garants, keine Verminderung oder Veräußerung des Domanialvermögens zu gestatten.

Grundgesetz über die Landständische Verfassung 
des Herzogthums Sachsen-Meiningen vom 4. September 1824

§ 14
 Es stehen den Landständen zur Ausübung durch ihre Vertreter (§ 4) folgende Rechte zu:

1) das Recht, gemeinschaftlich mit dem Landesfürsten und den von Ihm dazu beauftragten Behörden, die Staatsbedürfnisse sowie dieselben aus landschaftlichen Kassen und aus dem Vermögen der Staatsbürger zu bestreiten sind, zu prüfen, und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben festzusetzen (Bestimmung des Etats);

...

3) das Recht, alle Einnahmen an Steuern und alle sonstigen von ihnen verwilligten Abgaben in einer eigenen Kasse zu verwalten  und nur  zu den in den Etats bestimmten Zwecken verwenden zu lassen;

4) das Recht, darüber zu wachen, daß die Substanz des Kammervermögens erhalten werde.
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